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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur  
Förderung für den Bau und die Modernisierung von  

Technologie- und Gründerzentren 

Erl. d. MW v. 22. 11. 2023 — 30/32870/19 — 

— VORIS 77000 — 

Bezug: a) Erl. v. 11. 1. 2016 (Nds. MBl. S. 79) 

— VORIS 77000 — 

b) RdErl. d. MB v. 15. 12. 2021 (Nds. MBl. S. 1909) 

— VORIS 64100 — 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie und den VV/VV-Gk zu § 44 

LHO mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Zuwendungen für 

den Bau und die Modernisierung von Technologie- und Gründerzentren, insbesondere zur 

Unterstützung der Gründung und des Aufbaus junger Unternehmen in den forschungsintensi-

ven Industrien. 

Mit der Förderung des Baus und der Modernisierung von Technologie- und Gründerzen-

tren wird als Ziel verfolgt, den Gründerinnen und Gründern eine Infrastruktur zu deren Nutzung 

zur Verfügung zu stellen, welche den Aufbau und das Wachstum von jungen Unternehmen 

fördert und die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft.  

Gründungen sind Impulsgeber für Entwicklung und Erneuerung der Wirtschaft, deshalb 

wird in entsprechende Infrastrukturen, insbesondere im wissensintensiven Bereich, investiert. 

Die Infrastrukturen sollen zur Erhöhung der Gründungsattraktivität beitragen, das Gelingen 

von Gründungen begünstigen und dabei helfen, Entwicklungshemmnisse zu überwinden. 

Dadurch wird der Austausch zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen ermöglicht und 

wirkt so gegenseitig innovationsfördernd. 

Unterstützt werden sollen die Gründung und der Aufbau junger Unternehmen insbeson-

dere in den forschungsintensiven Industrien, um den Wissens- und Technologietransfer aus 

der Wissenschaft in die Wirtschaft voranzutreiben. 

1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt entsprechend den Regelungen der 

— Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 6. 

2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 

den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten 
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Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haus-

haltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den 

Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzver-

waltung und Visumpolitik (ABl. EU Nr. L 231 S. 159, Nr. L 450 S. 158; 2022 Nr. L 241 S. 16; 

2023 Nr. L 65 S. 59), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/435 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. 2. 2023 (ABl. EU Nr. L 63 S. 1), 

 

— Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

6. 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds 

(ABl. EU Nr. L 231 S. 60; 2022 Nr. L 13 S. 74), 

 

— EU-Strukturfondsförderung 2021—2027; Rahmenregelung der Allgemeinen Nebenbe-

stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-EFRE/ESF+) — Bezugserlass 

zu b —, 

 

— Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. 6. 2014 zur Feststellung der 

Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Ar-

tikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 

187 S. 1, Nr. L 283 S. 65), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommission 

vom 23. 6. 2023 (ABl. EU Nr. L 167 S. 1)— Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung — im 

Folgenden: AGVO —, 

 

— Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. 12. 2013 über die Anwen-

dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S.1), geändert durch Verordnung (EU) 2020/972 der 

Kommission vom 2. 7. 2020 (ABl. EU Nr. L 215 S. 3) — im Folgenden: De-minimis-Verordnung  

in den jeweils geltenden Fassungen. 

1.3 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die in dieser Richtlinie enthaltenen Rege-

lungen für das Programmgebiet der Regionenkategorie „Übergangsregion“ (ÜR) (Artikel 108 

Abs. 2 Buchst. b der Verordnung [EU] 2021/1060), bestehend aus den Landkreisen Celle, 

Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg 

(Wümme), Stade, Uelzen und Verden, sowie für das aus dem übrigen Landesgebiet beste-

hende Programmgebiet der Regionenkategorie „stärker entwickelte Region“ (SER) (Artikel 108 

Abs. 2 Buchst. c der Verordnung [EU] 2021/1060). 
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Der Einsatz der EFRE-Mittel ist auf das Landesgebiet außerhalb der Regionalförderge-

biete der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur gemäß 

des Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur“ in seiner jeweils geltenden Fassung beschränkt. 

1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, viel-

mehr entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-

men der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Gegenstand der Förderung sind der Bau und die Modernisierung von Technologie- und 

Gründerzentren.  

2.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind Vorhaben, für die eine Förderung aus EFRE-

Mitteln anderer Landesprogramme oder aus anderen Mitteln der EU, insbesondere des Euro-

päischen Sozialfonds Plus (ESF+), des Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländli-

chen Raums (ELER) oder des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EM-

FAF) erfolgt; dies gilt nicht, soweit die Voraussetzungen des Artikels 63 Abs. 9 der Verordnung 

(EU) 2021/1060 zur Unterstützung eines Vorhabens aus einem oder mehreren Europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) oder aus einem oder mehreren Programmen und 

aus anderen Unionsinstrumenten gegeben sind. 

3. Zuwendungsempfänger 

3.1 Zuwendungsempfänger sind Träger der Technologie- und Gründerzentren, vorzugs-

weise kommunale Gebietskörperschaften. Juristische Personen, die steuerbegünstigte Zwe-

cke verfolgen (z. B. gemeinnützige GmbH, Stiftungen, eingetragene Vereine), können kom-

munalen Trägern gleichgestellt werden. Träger können auch sonstige juristische Personen 

des öffentlichen und privaten Rechts sein, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind.  

Sofern beim Träger Gewerbebetriebe beteiligt sind, muss der Anteil der kommunalen bzw. 

steuerbegünstigten/nicht gewinnorientierten Beteiligten überwiegen. In diesem Fall ist eine Be-

sicherung eventueller Haftungs- oder Rückforderungsansprüche in geeigneter Form vorzuse-

hen.  

3.2 Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren 

Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben Mit-

gliedsstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-

kommen ist, darf gemäß Artikel 1 Abs. 4 Buchst. a AGVO keine Förderung nach dieser Richt-

linie gewährt werden. 
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3.3 Unternehmen in Schwierigkeiten sind gemäß Artikel 1 Abs. 4 Buchst. c i. V. m. Artikel 

2 Abs. 18 AGVO von einer Förderung ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Förderungen auf 

Grundlage der De-minimis-Verordnung. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 Gefördert werden Vorhaben, die im jeweiligen Programmgebiet der Regionenkatego-

rien (SER/ÜR) durchgeführt werden (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. b und c der Verordnung [EU] 

2021/1060).), aber nicht Regionalfördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur sind. Siehe unter 1.3 Abs. 2 dieser Richtlinie. 

4. Voraussetzung für die Förderung des Baus und der Modernisierung von Technologie- 

und Gründerzentren ist ein nachgewiesener Bedarf für technologieorientierte Existenzgründe-

rinnen und Existenzgründer und Jungunternehmen, die anspruchsvolle technologiebasierte 

Produkte oder Leistungen erstellen oder diese pilothaft anwenden.  

Die Infrastruktur muss interessierten Nutzern zu offenen, transparenten und diskriminie-

rungsfreien Bedingungen zur Verfügung gestellt werden.  

Der Antragsteller hat in einem Konzept die angestrebten Ziele, Angebote und Maßnahmen 

sowie die Geschäfts- und Gebührenpolitik des Zentrums, die Abschätzung der Nachfrage und 

eine Wirtschaftlichkeitsberechnung darzulegen.  

Die Angemessenheit und Notwendigkeit der Ausgaben müssen nachgewiesen werden. 

Ein nachgewiesener Bedarf ist anzunehmen, wenn der Antragsteller belegt, dass bei Bau- 

und Modernisierungsvorhaben das Zentrum in den zurückliegenden fünf Geschäftsjahren eine 

durchschnittliche Auslastung von mindestens 70 % vorweisen kann oder bei Neubauvorhaben 

eine Auslastung innerhalb von fünf Geschäftsjahren nach Betriebsaufnahme von 70 % erwar-

tet werden kann (beispielsweise durch schriftliche Interessenbekundungen potentieller Mie-

ter). 

Unternehmen nach Nummer 6.7 Satz 4 dieser Richtlinie werden bei diesen Quoten nicht 

einbezogen. 

Allgemeine Zuwendungsvoraussetzung ist, dass die förderfähigen Gesamtausgaben zum 

Zeitpunkt der Bewilligung höher als 200 000 EUR netto sind. 

4.3 Eine Zuwendung darf nur gewährt werden, wenn eine gesicherte Gesamtfinanzierung 

des jeweiligen Projekts im Rahmen des Ausgabenerstattungsprinzips nachgewiesen wird. 

4.4 Bei der Antragstellung sind zur Beurteilung der Förderwürdigkeit als Qualitätskriterien 

nachzuweisen:  
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4.4.1 Fachliche Qualitätskriterien i. S. des Zuwendungswecks: 

— Potential des Standortes bzw. der Region für technologieorientierte Unternehmens-

gründungen, 

— Gründungsintensität in dem Einzugsbereich, 

— Träger-/Betreibermodell und zentrale Unterstützungsleistungen;  

4.4.2 Qualitätskriterien i. S. der Querschnittsziele der niedersächsischen EFRE-Förderung: 

— Gleichstellung, 

— Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, 

— nachhaltige Entwicklung,  

— Gute Arbeit;  

4.4.3 Qualitätskriterien i. S. der regionalfachlichen Komponente: 

— Beitrag zur regionalen Entwicklung gemäß der Regionalen Handlungsstrategie (RHS), 

— kooperativer Ansatz, 

— Beitrag zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit in Europa, 

— Modellhaftigkeit. 

Die Gewichtung der Qualitätskriterien (Scoring-Modell) ist aus der Anlage zu diesem Erl. 

ersichtlich. 

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung 

zur Projektförderung gewährt.  

5.2 Die Förderung aus EFRE-Mitteln beträgt grundsätzlich in der SER bis zu 40 % und in 

der ÜR bis zu 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Bewilligungsstelle kann im Ein-

vernehmen mit dem programmverantwortlichen Ressort im Einzelfall ein Projekt mit einem 

höheren EFRE-Interventionssatz genehmigen.    

Die Höchstfördersumme für Gebiete, die im SER liegen, beträgt 5 Mio. EUR. 

5.3 Bevor eine Zuwendung bewilligt wird, erfolgt eine beihilferechtliche Prüfung durch die 

Bewilligungsstelle. Soweit eine beabsichtigte Zuwendung nach dieser Richtlinie eine staatliche 

Beihilfe gemäß Artikel 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

in der konsolidierten Fassung vom 7. 6. 2016 (ABl. EU Nr. C 202 S. 47, Nr. C 400 S. 1; 2017 

Nr. C 59 S. 1) — im Folgenden: AEUV — darstellt, erfolgt die Förderung auf Grundlage von 

Artikel 56 AGVO. Die Bewilligungsstelle stellt sicher, dass sämtliche Voraussetzungen der 
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AGVO vorliegen, insbesondere die Bestimmungen der Kapitel I (z. B. Anmeldeschwellen, 

Transparenz, Anreizeffekt, Kumulierung, Veröffentlichung) und Kapitel II (Berichterstattung, 

Monitoring) sowie die besonderen Voraussetzungen des Artikels 56 AGVO. 

Alternativ kann auch die De-minimis-Verordnung angewendet werden. In diesem Fall 

müssen sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung vorliegen (insbesondere Geltungsbe-

reich, Höchstgrenze, Erfordernis der transparenten Beihilfe, Kumulierung, Überwachung). Die 

Bewilligungsstelle prüft zur Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge insbesondere eine von 

den antragstellenden Unternehmen vorzulegende Erklärung zu bereits erhaltenen Beihilfen 

nach der De-minimis-Verordnung und stellt eine Bescheinigung aus. 

5.4 Soweit die Förderung auf Grundlage von Artikel 56 AGVO erfolgt, gilt Folgendes: 

— Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immate-

rielle Vermögenswerte. 

— Der Beihilfebetrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen 

Kosten und dem Betriebsgewinn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab, auf der 

Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen Rückforderungsmechanismus von den 

beihilfefähigen Kosten abgezogen. 

5.5 Folgende Ausgaben sind zuwendungsfähig: 

Investive Ausgaben, die bei sparsamer und wirtschaftlicher Ausführung notwendig sind, um 

den Zweck des Vorhabens zu erreichen. Dies sind vorhabenbezogene Ausgaben für  

— Planung, 

— Bau, 

— Baunebenkosten, 

— Lieferungen und Leistungen (z. B. Ausgaben für die Erstausstattung), 

— erhöhte Investitionsausgaben die sich aus einer stärker an der Kreislaufwirtschaft oder 

zur Anpassung an den Klimawandel orientierten Projektplanung ergeben. 

5.6 Folgende Kosten sind gemäß Artikel 64 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 

grundsätzlich nicht förderfähig:  

— Schuldzinsen, außer in Bezug auf Zuschüsse in Form von Zinszuschüssen oder Ga-

rantieentgeltbeiträgen; 

zudem sind folgende Kosten nicht förderfähig: 

— Grunderwerbskosten,  

— Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz als Vorsteuer abzuziehen ist, 
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— Eigenleistungen des Trägers der Infrastrukturmaßnahme (Ausnahme: Leistungen 

rechtlich selbstständiger Unternehmen, auch wenn diese sich im kommunalen Besitz befin-

den), 

— Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen einer laufenden Unterhaltung 

erforderlich werden,  

— Reparaturkosten, Reinigungskosten, 

— Kosten für Einweihungsfeiern, Grundsteinlegungen, Erster Spatenstich, Richtfest, Be-

wirtungskosten. 

5.7 VV/VV-Gk Nr. 8.7 Sätze 1 und 3 zu § 44 LHO finden keine Anwendung. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Die ANBest-EFRE/ESF+ sind unverändert zum Bestandteil des Bescheides zu ma-

chen. Sie ersetzen die ANBest-P und ANBest-Gk. Abweichungen von den Regelungen aus 

der ANBest-EFRE/ESF+ sind in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen. 

6.2 Neben den Prüfrechten aus Nummer 9 der ANBest-EFRE/ESF+ und den Mitwirkungs-

pflichten aus Nummer 10 der ANBest-EFRE/ESF+, ist der Zuwendungsempfänger insbeson-

dere zu verpflichten, bei der Erfassung der Daten in der geforderten Differenzierung und bei 

der Bewertung der Förderung nach dieser Richtlinie mitzuwirken. Die hierfür erforderliche Soft-

ware wird internetgestützt zur Verfügung gestellt und ist zu verwenden. 

6.3 Der Zuwendungsempfänger ist darauf hinzuweisen, bei der Förderung auf die Einhal-

tung der bereichsübergreifenden Grundsätze aus Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/1060 

“die EU-Grundrechtecharta“, die „Nachhaltige Entwicklung“, „Gleichstellung der Geschlech-

ter“, „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“, das Pariser Klimaabkommen, den Grund-

satz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do no significant harm principle 

[DNSH])“ sowie „Gute Arbeit“ als eigenes Querschnittsziel des Landes Niedersachsen in An-

lehnung an die Bundesrats-Drucksache 343/13 zu achten. 

6.4 Bei der Zulassung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns werden gegenüber dem Zu-

wendungsempfänger die ANBest-EFRE/ESF+ für verbindlich erklärt. 

6.5 Der Zweckbindungszeitraum für Neubauten und Baumaßnahmen an Gebäuden (Er-

weiterungsbau) beträgt 15 Jahre.  

Der Zweckbindungszeitraum für Ausstattungsgegenstände beträgt in der Regel 5 Jahre. 

Der Zuwendungsempfänger hat in diesem Zeitraum die Nutzung und Nutzungsfähigkeit von 

Gegenständen, technischem Gerät und Equipment entsprechend des Zuwendungszwecks zu 

gewährleisten.  
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Die Zweckbindungsfrist beginnt bei Baumaßnahmen mit dem Nachweis der Bauabnahme. 

Die Zweckbindungsfrist für Ausstattungsgegenstände beginnt mit der Abschlusszahlung an 

den Begünstigten.  

Bei Nichteinhaltung der Zweckbindungsfrist kann die Förderung gemäß Artikel 65 der Ver-

ordnung (EU) 2021/1060 i. V. m. VV Nr. 8.2.4 zu § 44 LHO vollständig oder anteilig zurückge-

fordert werden. Die Rückforderungsmodalitäten ergeben sich aus Artikel 65 der Verordnung 

(EU) 2021/1060 i. V. m. VV Nr. 8.2.4 zu § 44 LHO und § 49 Abs. 3 VwVfG.  

6.6 Der Zuwendungsempfänger kann die Baudurchführung, den Betrieb und die Vermark-

tung des Technologie- und Gründerzentrums an Dritte als Betreiber übertragen. Dabei muss 

der Zuwendungsempfänger sicherstellen, dass er seinen Rechten und Verpflichtungen aus 

dem Zuwendungsbescheid weiterhin nachkommen kann und auch der Betreiber sämtliche 

Vorgaben dieser Förderrichtlinie erfüllt.  

Die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen für den Betrieb der Infrastruktur durch 

Dritte muss zu offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen und unter Ein-

haltung der geltenden Vergabevorschriften erfolgen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 

kein Vorteil auf der Ebene der Betreiber verbleibt. 

6.7 Die Räumlichkeiten sind den Gründerinnen und Gründern in der Regel für fünf, höchs-

tens acht Jahre zur Verfügung zu stellen. Eine Verlängerung der Nutzungsdauer darf nur aus-

nahmsweise aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse oder Entwicklungsverzögerungen der 

Unternehmen erfolgen.  

Zulässig ist die Vermietung von bis zu 20 % der Flächen an gründungs- und technologie-

bezogene Beratungsinstitutionen sowie Unternehmen, die zentrale Serviceleistungen und Ge-

meinschaftseinrichtungen für die im Zentrum ansässigen Unternehmen oder deren Personal 

zur Verfügung stellen. Eine Teilbelegung der Zentren mit Unternehmen, die der Gründerphase 

entwachsen sind, aber für die Gründer als Kooperations- oder Geschäftspartner wesentliche 

Vorteile erbringen, ist mit Zustimmung der Bewilligungsstelle möglich.  

Der für die Nutzung der Infrastruktur in Rechnung gestellte Preis muss dem Marktpreis 

entsprechen. 

Bei der Vergabe von Aufträgen oder Konzessionen für Bau und Modernisierung des Tech-

nologie- und Gründerzentrums sowie dessen Betrieb hat der Zuwendungsempfänger die 

vergaberechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

7. Anweisungen zum Verfahren 

7.1 Vor der Bewilligung ist der Zuwendungsempfänger darüber zu informieren, dass eine 

Aufnahme in die Liste der Vorhaben nach Artikel 49 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 
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mit den dort in den Buchstaben a bis n genannten Informationen erfolgt. Zudem ist der Zuwen-

dungsempfänger auf die Pflichten gemäß Artikel 50 der Verordnung (EU) 2021/1060 hinzu-

weisen. 

7.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nach-

weis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-

bescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 

LHO sowie die ANBest-EFRE/ESF+, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelas-

sen sind. 

7.3 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank),  

Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177 Hannover. 

7.4 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragsstellung, den Mittelabruf und den Ver-

wendungsnachweis erforderlichen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de) und 

in dem Kundenportal bereit. 

Die Bewilligungsstelle hält für die Erstellung des zahlenmäßigen Nachweises nach Num-

mer 6.2 ANBest-EFRE/ESF+ Vordrucke vor. 

7.5 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das Ersetzen der Schriftform durch 

die elektronische Form sind nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation geltenden 

Vorschriften des NVwVfG in seiner jeweils geltenden Fassung zulässig. 

7.6 Im Rahmen der Beurteilung zur Förderwürdigkeit ist das jeweils zuständige ArL von 

der Bewilligungsstelle hinzuzuziehen und dessen Votum einzuholen. Dieses Votum ist im Rah-

men der Bewilligung bei der Förderwürdigkeitsprüfung zu berücksichtigen und zu dokumentie-

ren. 

8. Schlussbestimmungen 

8.1 Dieser Erl. tritt am 22. 11. 2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2029 außer Kraft.  

8.2 Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 AEUV, die die Voraussetzungen der 

AGVO erfüllen, dürfen wegen der Geltungsdauer der in Nummer 1.2 dieses Erl. genannten 

beihilferechtlichen Rechtsgrundlage nur bis zum 31. 12. 2026 gewährt werden, soweit nicht 

eine Anpassung dieses Erl. an die ab dem 1. 1. 2027 geltende beihilferechtliche Rechtsgrund-

lage erfolgt ist. Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 AEUV, die die Voraussetzun-

gen der De-minimis-Verordnung erfüllen, dürfen wegen der Geltungsdauer der in Nummer 1.2 

dieses Erl. genannten beihilferechtlichen Rechtsgrundlage nur bis zum 31. 12. 2023 gewährt 

werden, soweit nicht eine Anpassung dieses Erl. an die ab dem 1. 1. 2024 geltende beihilfe-

rechtliche Rechtsgrundlage erfolgt ist. 

http://www.nbank.de/
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8.2.1 Für Beihilfen nach der AGVO gilt eine Anpassungsperiode von sechs Monaten nach 

dem Auslaufen der AGVO, mithin bis zum 30. 6. 2027. Die Freistellung von Risikofinanzie-

rungsbeihilfen nach Artikel 21 Abs. 9 Buchst. a AGVO endet mit Ablauf der in der Finanzie-

rungsvereinbarung vorgesehenen Frist, sofern die Bindung der öffentlichen Mittel für den ge-

förderten Private Equity-Fonds innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der Geltungsdauer 

der AGVO auf der Grundlage einer solchen Vereinbarung erfolgte und alle anderen Freistel-

lungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind. 

8.2.2 Für De-minimis-Beihilferegelungen, die die Voraussetzungen der De-minimis-Verord-

nung erfüllen, gilt eine Anpassungsperiode von sechs Monaten nach dem Auslaufen der De-

minimis-Verordnung, mithin bis zum 30. 6. 2024. 

8.3 Der Richtliniengeber stellt sicher, dass dieser Erl. zu jedem Zeitpunkt eine gültige und 

einschlägige beihilferechtliche Rechtsgrundlage aufweist. Bei Bedarf passt er diesen Erl. 

rechtzeitig an das jeweils aktuelle Beihilferecht an. 

8.4 Die Bewilligungsstelle stellt sicher, dass staatliche Beihilfen ohne gültige und einschlä-

gige beihilferechtliche Rechtsgrundlage nach diesem Erl. nicht gewährt werden. 

An die  

Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) 

 

 


